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Schritt 1

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei einer 
Beratungsstelle in Ihrer Nähe.

Schritt 3

Anmeldung an:

Schritt 2

Im Anschluss an die Beratung wird Ihnen der Weiter-
bildungsscheck ausgehändigt. Sie können diesen bei 
uns zur Verrechnung einreichen.

Was müssen Sie machen? 

Termin
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Schleswig-Holstein – Weiterbildungsbonus
Förderung:

Wer wird gefördert?
_ Beschäftigte müssen entweder Wohnsitz oder 

Arbeitsstelle in Schleswig-Holstein haben.

_ Bei Auszubildenden werden nur Weiterbildungsinhalte 
gefördert, die nicht Bestandteil der Ausbildung sind.

_ Freiberuflich Tätige führen freiberufliche Tätigkeiten 
nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG aus, haben ihren Betriebs-
sitz und Geschäftsbetrieb in Schleswig-Holstein und 
beschäftigen weniger als zehn Mitarbeiter.

_ Inhaberinnen und Inhaber von Kleinstbetrieben 
müssen ihren Betriebssitz und Geschäftsbetrieb in 
Schleswig-Holstein haben und weniger als zehn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.

Wie viel wird gefördert?
Gefördert werden einmalig 50 % der Seminarkosten höchstens 
jedoch 2.000,- €. Bei Beschäftigten muss der Arbeitgeber die 
anderen 50 % dazuzahlen. Freiberuflerinnen und Freiberufler 
sowie Inhaber von Kleinstbetrieben übernehmen den Arbeit-
geberanteil selbst.

Was wird gefördert?
Gefördert werden:

_ Weiterbildungsmaßnahmen von 160,- € bis maximal 1.000,- € 
Gesamtkosten, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt ist:

• das zu versteuernde Jahreseinkommen der Förder- 
empfängerin/des Förderempfängers liegt über 20.000,- € 
(bzw. 40.000,- € für Zusammenveranlagte) oder

• der Umfang der Erwerbstätigkeit der Förder-
empfängerin/des Förderempfängers beträgt weniger 
als 15 Stunden/Woche.

_ Weiterbildungsmaßnahmen über 1.000,- € bis maximal 3.000,- € 
Gesamtkosten können grundsätzlich gefördert werden.

Wichtig: Der Antrag muss vor Beginn der Weiterbildung 
gestellt und bewilligt sein! Das Weiterbildungsseminar muss 
mindestens zwei Tage (16 Stunden) und sollte nicht mehr als 
400 Stunden umfassen.

Wo wird es beantragt?
_ unter: www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/

weiterbildung/Weiterbildungsbonus_HT.html

_ Info-Hotline: 0431 / 9905 – 2222

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.hoeher-akademie.de oder telefonisch unter 03493 / 51560

Identnummer: 20091044


